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STADT RODING

Der Stadtrat der Stadt Roding gibt sich aufgrund des Art. 45 Abs. 1 der Gemeindeordnung
für den Freistaat Bayern (GO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 22. August 1998
(GVBI. S. 796, BayRS 2020-1-1-I), zuletzt geandert durch § I des Gesetzes vom 23. De-
zember 2025 (GVBI. S. 637), folgende

Geschaftsordnung:

A. DIE GEMEINDEORGANE UND IHRE AUFGABEN

I. DER STADTRAT

§ I Zuständiqkeit im Aliqemeinen

(1) Der Stadtrat beschlieRt über alle Angelegenheiten des eigenen und des übertragenen
Wirkungskreises, soweit sie nicht ausdrücklich beschIielenden Ausschüssen übertra-
gen sind oder aufgrund eines Gesetzes bzw. einer Ubertragung durch den Stadtrat in
die Zustandigkeit der ersten Burgermeisterin fallen.

(2) 1Der Stadtrat übertragt die in § 8 genannten Angelegenheiten vorberatenden Aus-
schüssen zur Vorbereitung der Stadtratsentscheidungen und die in § 9 genannten An-

gelegenheiten beschlieRenden Ausschussen zur selbststandigen Erledigung. 2Er
kann sich die Behandlung und Entscheidung im Einzelfall vorbehalten, wenn das die
Bedeutung der Angelegenheit erfordert; § 9 Abs. 3 Nr. 3 bleibt unberührt.

§ 2 Aufqabenbereich des Stadtrats

Der Stadtrat ist insbesondere für folgende Angelegenheiten zustandig:

1. die Beschlussfassung zu Bestands- oder Gebietsanderungen der Stadt und zu An-

derungen des Namens der Stadt oder eines Stadtteils (Art. 2 und 11 GO),

2. die Entscheidung über Ehrungen, insbesondere die Verleihung und die Aberkennung
der Ehrenbürgerwürde (Art. 16 GO),

3. die Bildung und die Zusammensetzung der Ausschüsse sowie die Zuteilung der Auf-
gaben an diese (Art. 32, 33 GO),

4. die Aufstellung von Richtlinien für laufende Angelegenheiten nach Art. 37 Abs. 1
Satz2GO,

5. die Verteilung der Geschäfte unter die Stadtratsmitglieder (Art. 46 Abs. 1 Satz 2 GO),

6. die Wahlen (Art. 51 Abs. 3 und 4 GO),
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7. die Beschlussfassung Uber Angelegenheiten, zu deren Erledigung die Stadt der Ge-
nehmigung bedarf

8. den Erlass, die Anderung und die Aufhebung von Satzungen und Verordnungen,

9. die Beschlussfassung Uber die aligemeine Regelung der Bezuge der Bediensteten der
Stadt (z.B. Grundsatzentscheidungen bzgl. Gewahrung einer Arbeitsmarktzulage,
Verkurzung von Stufenlaufzeiten) und Uber beamten-, besoldungs-, versorgungs- und
disziplinarrechtliche Angelegenheiten der Burgermeister, soweit nicht das Gesetz über
kommunale Wahlbeamte und Wahlbeamtinnen oder das Bayerische Disziplinargesetz
etwas anderes bestimmen,

10. die Beschlussfassung Uber die Haushaltssatzung und Uber die Nachtragshaushalts-
satzungen (Art. 65 und 68 GO),

Ii. die Beschlussfassung Uber den Finanzplan (Art. 70 GO),

12. die Feststellung derJahresrechnung und derJahresabschlUsse der Eigenbetriebe so-

wie die Beschlussfassung über die Entlastung (Art. 102 GO),

13. die Entscheidungen im Sinne von Art. 96 Abs. 1 Satz 1 GO über städtische Unterneh-

men (z.B. Errichtung, Ubernahme, Erweiterung, Beteiligung),

14. die hinsichtlich der Eigenbetriebe dem Stadtrat im Ubrigen gesetzlich vorbehaltenen
Angelegenheiten (Art. 88 GO),

15. die die Benennung und Abberufung des behOrdlichen Datenschutzbeauftragten und
des I nformationssicherheitsbeauftragten sowie der Vorschlag von Schöffen,

16. die Entscheidung Uber die Zulassigkeit eines Burgerbegehrens (Art. 1 8a Abs. 8 GO)
und die Durchfuhrung eines BUrgerentscheids (Art. 18a Abs. 2, Abs. 10 GO),

17. die aligemeine Festsetzung von Abgaben, Tarifen und Entgelten,

18. die Entscheidung über Ernennung, Beforderung, Abordnung, Versetzung, Zuweisung
an eine Einrichtung, Ruhestandsversetzung und Entlassung der Beamten ab Besol-
dungsgruppeA 9, soweit diese Befugnisse nicht auf einen Ausschuss Ubertragen sind,

19. die Entscheidung Uber Einstellung, Hohergruppierung (nicht nur vorubergehende
Ubertragung einer hoherwertigen Tatigkeit), Abordnung, Versetzung, Zuweisung an
einen Driften, Beschaftigung mittels Personalgestellung und Entlassung der Arbeit-
nehmer ab Entgeltgruppe 9a des TVöD oder ab einem entsprechenden Entgelt, soweit
diese Befugnisse nicht auf einen Ausschuss Ubertragen sind,

20. die Entscheidung Uber Altersteilzeit der Bediensteten der Stadt,

21. die Beschlussfassung über die Beteiligung an Zweckverbänden und, soweit hoheitli-
che Befugnisse ubertragen werden, uber den Abschluss von Zweckvereinbarungen,
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22. die grundsatzlichen Angelegenheiten gemeindlicher Planungen, z.B. der Bauleitpla-

flung, der Ortsplanung, der Landschaftsplanung und der Regional- und Landespla-

flung, der Gewasserplanung und gemeindeubergreifender Planungen und Projekte,

23. die Namensgebung für StraRen, Schulen und sonstige öffentliche Einrichtungen,

24. der Vorschlag, die Entsendung und die Abberufung von Vertreterinnen und Vertretern
der Stadt in andere Organisationen und Einrichtungen,

25. die Beschlussfassung über die Vereinbarung einer kommunalen Partnerschaft,

26. die grundsatzlichen Angelegenheiten städtisch verwalteter Stiftungen, insbesondere
Anderungen des Stiftungszwecks,

27. die Angelegenheiten der Sparkassen, soweit die Stadt als Trager zur Mitwirkung be-

troffen ist.

II. DIE STADTRATSMITGLIEDER

3 Rechtsstellunq der ehrenamtlichen Stadtratsmitglieder, Befugnisse

(1) Stadtratsmitglieder üben ihre Tatigkeit nach ihrer freien, nur durch die Rücksicht auf
das öffentliche Wohi bestimmten Uberzeugung aus und sind an Auftrage nicht gebun-

den.

(2) Für die allgemeine Rechtsstellung der Stadtratsmitglieder (Teilnahmepflicht, Sorgfalts-
und Verschwiegenheitspflicht, Geheimhaltungspflicht, Ausschluss wegen personlicher
Beteiligung, Geltendmachung von Ansprüchen Dritter, Ablehnung, Niederlegung und
Verlust des Amtes) gelten die Art. 48 Abs. 1, Art. 20 Abs. 1 bis 3, Art. 56a, Art. 49, 50,
48 Abs. 3 GO sowie Art. 47 bis Art. 49 Gemeinde- und Landkreiswahlgesetz.

(3) Der Stadtrat kann zur Vorbereitung seiner Entscheidungen durch besonderen Be-

schluss einzelnen seiner Mitglieder bestimmte Aufgabengebiete (Referate) zur Bear-
beitung zuteilen und sie insoweit mit der Uberwachung der gemeindlichen Verwal-
tungstatigkeit betrauen (Art. 46 Abs. 1 Satz 2, Art. 30 Abs. 3 GO).

(4) Zur Ausübu ng von Verwaltu ngsbefug nissen sind Stadtratsmitglieder nu r berechtigt,
soweit ihnen die erste Bürgermeisterin im Rahmen der Geschaftsverteilung nach An-

horung der weiteren Burgermeister einzelne Befugnisse ( 12 bis 16) ubertragt
(Art. 39 Abs. 2 GO).

(5) 1StadtratsmitgIieder, die eine Tatigkeit nach Absatz 3 oder 4 ausUben, haben em
Recht auf Akteneinsicht innerhalb ihres Aufgabenbereichs. 2Zur Vorbereitung von Ta-
gesordnungspunkten der nächsten Sitzung erhält jedes Stadtratsmitglied nach vorhe-
riger Terminvereinbarung das Recht zur Einsicht in die entscheidungserheblichen Un-
terlagen, sofern Gründe der Geheimhaltung nicht entgegenstehen.
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31m Ubrigen haben Stadtratsmitglieder em Recht auf Akteneinsicht, wenn sie vom
Stadtrat durch Beschluss mit der Einsichtnahme beauftragt werden. 4Das Verlangen
zur Akteneinsicht 1st gegenUber der ersten BUrgermeisterin geltend zu machen.

§ 4 Umqanq mit Dokumenten und elektronischen Medien

(1) 1DerVerschwiegenheitspflicht unterfallende schriftliche und elektronische Dokumente
sind so aufzubewahren, dass sie dem unbefugten Zugriff Dritter entzogen sind. 21m
Umgang mit soichen Dokumenten beachten die Stadtratsmitglieder Geheimhaltungs-
interessen und den Datenschutz. 3Werden diese Dokumente für die Tatigkeit als
Stadtratsmitglied nicht mehr benotigt, sind sie zuruckzugeben oder datenschutzkon-

form zu vernichten bzw. zu löschen.

(2) 1Beschlussvorlagen sind interne Ausarbeitungen der Verwaltung für den Stadtrat.
2Eine Veroffentlichung der Beschlussvorlagen und weiterer Sitzungsunterlagen durch
Stadtratsmitglieder ist nur zulassig, wenn die erste Bürgermeisterin und der Stadtrat
unter Berücksichtigung des Datenschutzes zugestimmt haben und die Untertagen nur
Tatsachen enthalten, die offenkundig sind oder ihrer Bedeutung nach keiner Geheim-
haltung bedOrfen. 3Die Veroffentlichung oder Weitergabe von Beschlussvorlagen und
weiteren Sitzungsunterlagen zu nichtOffentlichen Sitzungen 1st nicht zulassig.

(3) Die Stadtratsmitglieder, die über die technischen Voraussetzungen zum Versenden
und Empfangen elektronischer Post verfUgen, können der ersten Bürgermeisterin
schriftlich eine elektronische Adresse mitteilen, an die Einladungen im Sinne des § 24
ubersandt bzw. von der Antrage im Sinne des § 25 versandt werden.

(4) 1Die Nutzung elektronischer Medien während der Sitzung dan nur erfolgen, soweit
durch sie elne aktive Sitzungsteilnahme nicht gefahrdet und der Sitzungsverlauf nicht
gestortwird. 2Für die Fertigung von Ton- und Bildaufnahmen durch Stadtratsmitglieder
gelten § 20 Abs. 2 Sätze 3 und 4 entsprechend.

§ 5 Fraktionen. Ausschussqemeinschaften

(1) 1Stadtratsmitglieder kOnnen sich zur Erreichung gemeinsamer Ziele zu Fraktionen zu-
sammenschlieRen. 2Eine Fraktion muss mindestens zwei Mitglieder haben. 3Die Bil-
dung und Bezeichnung der Fraktionen sowie deren Vorsitzende und ihre Stellvertre-
tung sind der ersten Bürgermeisterin mitzuteilen; diese unterrichtet den Stadtrat. 4Satz
3 gilt entsprechend für während der Wahlzeit eintretende Anderungen des Stärkever-
hältnisses der Fraktionen und Gruppen (Art. 33 Abs. 3 GO).

(2) 1Einzelne Stadtratsmitglieder und kleine Gruppen oder Fraktionen, die aufgrund ihrer
elgenen Starke keine Vertretung in den Ausschüssen erreichen würden, kOnnen sich
zur Entsendung gemeinsamer Vertreter in die Ausschüsse zusammenschlieRen (Aus-
schussgemeinschaften; Art. 33 Abs. I Satz 5 GO). 2Absatz I Satz 3 gilt entsprechend.
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III. DIE AUSSCHUSSE

1. ALLGEMEINES

6 Bildung, Vorsitz, Aufläsunq

(1) 11n den Ausschüssen nach § 2 der Satzung zur Regelung von Fragen des örtlichen
cemeindeverfassungsrechts sind die den Stadtrat bildenden Fraktionen und Grup-

pen unter Berucksichtigung von Ausschussgemeinschaften gema1 ihren Vorschla-
gen nach dem Verhältnis ihrer Starke vertreten (Art. 33 Abs. 1 Satz 2 GO); als
Gruppe im Sinne dieser Vorschrift gelten auch einzelne Ratsmitglieder, die keiner
Fraktion, Gruppe oder Ausschussgemeinschaft angehoren. 2Die Sitze werden nach
dern Verfahren Sainte-Lague/Schepers verteilt. 3Dabei wird die Zahi der Stadtrats-
sitze jeder Fraktion, Gruppe oder Ausschussgerneinschaft nacheinander so lange
durch 1, 3, 5, 7 und so weiter geteilt, bis so viele Teilungszahlen ermittelt sind, wie
Ausschusssitze zu vergeben sind. 4Jeder Fraktion, Gruppe oderAusschussgemein-
schaft wird sodann der Reihe nach so oft em Sitz zugeteilt, wie sie jeweils die höchste
Teilungszahl aufweist. 5Haben Fraktionen, Gruppen oderAusschussgemeinschaften
den gleichen Anspruch auf einen Ausschusssitz, so entscheidet das Los

6Wird durch den Austriff oder Ubertritt von Stadtratsmitgliedern das ursprungliche
Stärkeverhältnis der im Stadtrat vertretenen Fraktionen und Gruppen verändert, so
sind diese Anderungen nach den Sätzen 2 bis 4 auszugleichen; haben danach Frak-
tionen, Gruppen oder Ausschussgemeinschaften den gleichen Anspruch auf elnen
Ausschusssitz, so entscheidet das Los. 7Das in Satz 2 festgelegte Verfahren ist aus-
geschlossen, wenn die Sitzverteilung irn Einzelfall zu einer Uberaufrundung einer
Fraktion, Gruppe oder Ausschussgemeinschaft zu Lasten einer anderen führt und
diese Uberaufrundung durch alternative Verfahren (Hare-Niemeyer oder d'Hondt)
vermieden wird, ohne dass jene Verfahren zu einer Unterrepräsentation anderer
Fraktionen, Gruppen oder Ausschussgerneinschaften in Bezug auf deren rechneri-
sche Sitzanteile fuhren.
8Eine Uberaufrundung irn Sinne von Satz 7 liegt vor, wenn das Berechnungsverfah-
ren bei einer Fraktion, Gruppe oder Ausschussgemeinschaft eine Aufrundung urn
rnehr als 0,99 der dieser nach der strengen Proportionalberechnung zustehenden
Anzahl der Ausschusssitze bewirkt oder bewirken kann.

9Bei Anwendung des alternativen Verfahrens nach Hare-Niemeyer wird die Zahi der
Stadtratssitze jeder Fraktion, Gruppe oder Ausschussgerneinschaft mit der Zahl der
zu vergebenden Ausschusssitze rnultipliziert und durch die Gesamtzahl der Stadt-
ratssitze geteilt; jede Fraktion, Gruppe oder Ausschussgemeinschaft erhält zunächst
so viele Sitze, wie ganze Zahlen auf sie entfallen; die weiteren zu vergebenen Sitze
sind in der Reihenfolge der höchsten Zahlenbruchteile, die sich bei der Berechnung
ergeben, auf die Fraktionen, Gruppen oderAusschussgemeinschaften zu verteilen.

10Bei Anwendung des alternativen Verfahrens nach d'Hondt wird die Zahi der Stadt-
ratssitze jeder Fraktion, Gruppe oder Ausschussgemeinschaft nacheinander so
lange durch 1, 2, 3, 4 und so weiter geteilt, bis so viele Teilungszahlen errnittelt sind,
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wie Ausschusssitze zu vergeben sind; jeder Fraktion, Gruppe oder Ausschussge-
meinschaft wird sodann der Reihe nach so oft em Sitz zugeteilt, wie sie jeweils die
hochste Teilungszahl aufweist.

(2) FürjedesAusschussmitglied wird fur den Fall seinerVerhinderung aufVorschlag der
Fraktion, Gruppe oderAusschussgemeinschaft em Stellvertreter namentlich bestellt.

(3) 1Den Vorsitz in den AusschUssen fuhrt die erste Burgermeistermn, einer ihrer Steliver-
tretungen oder em von der ersten BUrgermeisterin bestimmtes Stadtratsmitglied (Art.
33 Abs. 2 Satz 1 GO). 2lst die den Vorsitz ubernehmende Person bereits Mitglied des
Ausschusses, nimmt deren Stellvertretung für die Dauer der Ubertragung den Sitz
im Ausschuss em (Art. 33 Abs. 2 Satz 2 GO). 3Den Vorsitz im Rechnungsprufungs-
ausschuss fOhrt em vom Stadtrat bestimmtes Ausschussmitglied (Art. 103 Abs. 2
GO).

(4) Der Stadtrat kann AusschOsse jederzeit auflösen (Art. 32 Abs. 5 GO); das gilt nicht
für AusschUsse, die gesetzlich vorgeschrieben sind.

2. AUFGABEN DER AUSSCHUSSE

7 Vorberatende Ausschüsse

(1) 1VorberatendeAusschOsse haben die Aufgabe, die ihnen Ubertragenen Gegenstande
für die Beratung in der Vollversammlung des Stadtrats vorzubereiten und einen Be-

schlussvorschlag zu unterbreiten. 2BerUhrt eine Angelegenheit das Arbeitsgebiet meh-
rerer vorberatender Ausschusse, können diese zu gemeinsamen Sitzungen zusam-
mentreten.

(2) Es werden folgende vorberatende Ausschüsse mit nachstehendem Aufgabenbereich
gebildet:

Haushaltsausschuss
Vorbereitung der Haushaltssatzung und der Nachtragshaushaltssatzung em-
schliealich Anlagen und Bestandteilen.

2. Planungs- und Zukunftsausschuss
Ausarbeitung von Konzepten, insbesondere im Hinblick auf die zukOnftige Entwick-

lung der Stadt Roding.

§ 8 BeschlieIende AusschUsse

(1) BeschlieLende Ausschüsse erledigen die ihnen übertragenen Angelegenheiten
selbststandig anstelle des Stadtrats.

(2) 1Die Entscheidungen beschlie1enderAusschüsse stehen unbeschadet Art. 88 GO Un -

ter dem Vorbehalt der Nachprüfung durch den Stadtrat. 2Eine Nachprüfung muss nach
Art. 32 Abs. 3 GO erfolgen, wenn die erste Burgermeisterin oder deren Stellvertretung
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im Ausschuss, em Drittel der stimmberechtigten Ausschussmitglieder oder em Viertel
der Stadtratsmitglieder die Nachprüfung durch den Stadtrat beantragt. 3Der Antrag
muss schriftlich, spatestens am siebten Tag nach derAusschusssitzung bei derersten
Burgermeisterin eingehen. 4Soweit Beschlusse die Rechte Drifter berUhren, werden
sie erst nach Ablauf einer Frist von einer Woche wirksam.

(3) Die beschIie1enden Ausschüsse haben im Einzelnen folgende Aufgabenbereiche:

1. Bau- und Umweltausschuss:

a) Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens nach § 36 BauGB, der Zustimmung
nach § 36a BauGB und sonstiger Zustimmungen zu Bauvorhaben,

b) Vergabe von Auftragen für Bauvorhaben der Stadt (ohne Wertgrenze); ausgenom-

men hiervon sind die Auftrage, in den Zustandigkeitsbereich des STKR-Ausschusses
fallen

C) Wahrnehmung der Beteiligtenrechte in Raumordnungs- und Planfeststellungsverfah-
ren sowie in der Bauleitplanung anderer Gemeinden,

d) Ausübung von Vorkaufsrechten,

e) grundsatzliche Fragen des Straenverkehrsrechts, Verkehrsplanungen,

f) Entscheidungen über Widmungen, Umstufungen oder Einziehungen nach StraRen-
und Wegerecht,

g) Umlegungsverfahren, Grenzregelungsverfahren,

h) Abschluss von städtebau lichen Vertragen und ErschlieRungsvertragen,

i) Angelegenheiten des Natur- und Umweltschutzes einschlieRlich Umweltvertraglich-
keitsprUfungen,

j) Entscheidungen in Mobilfunkangelegenheiten,

k) Entscheidungen über den Erwerb sowie die VerauRerung von (städtischen) Grund-
stucken und Wohnungen bis zu elnem Betrag oder - falls dieser nicht feststeht -

einer Wertgrenze oder einem geschatzten Auftragswert von 100.000 � (je Einzelfall),

soweit nicht die erste Burgermeisterin dafur zustandig ist.

2. Kultur-, Sport-, Jugend- und Sozialausschuss (KSJS-Ausschuss):

Alle Angelegenheiten der Kultur- und Gemeinschaftspflege, des Sports, der Erwach-
senenbildung, der Jugendarbeit und -hilfe, des Schul- und Gesundheitswesens sowie
die Abhaltung von Festen (bei denen die Stadt als verantwortliche Veranstalterin auf-
trill), soweit nicht der Stadtrat sich die Entscheidung allgemein vorbehält oder im Em-
zelfall an sich zieht oder soweit nicht die erste Burgermeisterin dafür zustandig ist.
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3. STKR-Ausschuss

a) Prufung, Ausarbeitung und Entscheidung Uber alie Angelegenheiten, die das Gro1-
projekt STKR (Schule, Turnhalle, Kinderhaus Roding) betreffen, ausgenommen des
Abschlusses der Leistungsphasen 3 und 4 mit Freigabe Entwurlsplanung inki. Kos-

tenberechnung

b) Entscheidungen Uber Ausgaben im Rahmen des Grolprojekts STKR bis zu einer
Wertgrenze oder einem geschatzten Auftragswert von 1.000.000 �, sofern durch die
Entscheidungen die durch den Stadtrat beschlossenen Gesamtkosten nicht uber-
schritten werden und soweit nicht die erste BUrgermeisterin dafür zustandig ist.

(4) Der Stadtrat ist regeImaLig Uber Vergabeentscheidungen sowie über Miet- und
Pachtvertrage in den Stadtratssitzungen zu unterrichten.

(5) Bei wiederkehrenden Leistungen ist für die Bemessung von Betragen oder Wert-
grenzen nach Abs. 3 der Zeitraum ma1gebIich, für den die rechtliche Bindung
bestehen soil; ist dieser Zeitraum nicht bestimmbar, so ist der funffache Jahres-
betrag anzusetzen.

9 Rechnungsprufunqsausschuss

1Der RechnungsprUfungsausschuss prüft den Jahresabschluss und den konsolidierten Jah-
resabschluss (ortliche Rechnungsprüfung, Art. 103 Abs. 1 GO) sowie im Rahmen der Rech-
nungsprüfung die Betatigung der Stadt bei Kommunalunternehmen und bei Unternehmen
in einer Rechtsform des privaten Rechts, an denen die Stadt beteiligt ist (Art. 106 Abs. 4
GO) der Eigenbetriebe und der Krankenhäuser mit kaufmännischem Rechnungswesen (Ort-
liche Rechnungsprüfung, Art. 103 Abs. 1 GO). 2Das Einsichtnahme- und Informationsrecht
zu den JahresabschiUssen der Kommunalunternehmen und der Unternehmen in einer
Rechtsform des privaten Rechts, die im Eigentum der Stadt stehen, bleibt hiervon unberührt.

IV. DIE ERSTE BURGERMEISTERIN

1. AUFGABEN

10 Vorsitz im Stadtrat

(1) 1Die erste Bürgermeisterin fuhrt den Vorsitz im Stadtrat (Art. 36 GO). 2Sie bereitet die
Beratungsgegenstande vor und beruft die Sitzungen em (Art. 46 Abs. 2 GO). 31n den
Sitzungen leitet sie die Beratung und die Abstimmung, handhabt die Ordnung und übt
das Hausrecht aus (Art. 53 Abs. 1 GO).

(2) 1HäIt die erste Burgermeisterin Entscheidungen des Stadtrats oder eines beschtieFen-

den Ausschusses für rechtswid rig, verstandigt sie den Stadtrat oder den Ausschuss von

11/28



SVADT RODING

ihrer Auffassung und setzt den Volizug vorlaufig aus. 2Wird die Entscheidung aufrecht-
erhalten, fUhrt sie die Entscheidung der Rechtsaufsichtsbehorde herbei (Art. 59 Abs. 2
GO).

11 Leitung der Stadtverwaltunq, Aliqemeines

(1) 1Die erste Burgermeisterin leitet und verteilt im Rahmen der Geschaftsordnung die
Geschäfte (Art. 46 Abs. 1 GO). 2Sie kann dabei einzelne ihrer Befugnisse den weiteren
BUrgermeistern, nach deren Anhorung auch einem Stadtratsmitglied und in den An -

gelegenheiten der laufenden Verwaltung Bediensteten der Stadt ubertragen (Art. 39
Abs. 2 GO). 3GeschaftsverteiIung und Befugnisregelung sollen übereinstimmen.

(2) 1Die erste Burgermeisterin vollzieht die Beschlusse des Stadtrats und seiner Aus-
schüsse (Art. 36 GO). 2Uber Hinderungsgrunde unterrichtet sie den Stadtrat oder den
Ausschuss unverzuglich.

(3) 1Die erste Burgermeisterin führt die Dienstaufsicht Uber die Bediensteten der Stadt
und Ubt die Befugnisse der Dienstvorgesetzten gegenuber den Beamten der Stadt aus
(Art. 37 Abs. 4, Art. 43 Abs. 3 GO). 2Art. 88 Abs. 3 Satz 3 GO bleibt unberührt.

(4) 1Die erste Burgermeisterin verpflichtet die weiteren Burgermeister schriftlich, alle An-

gelegenheiten geheim zu halten, die im Interesse der Sicherheit oder anderer wichti-
ger Belange der Bundesrepublik oder eines ihrer Lander Unbefugten nicht bekannt
werden dUrfen. 21n gleicher Weise verpflichtet sie
Stadtratsmitglieder und Bedienstete der Stadt, bevor sie mit derartigen Angelegenhei-

ten befasst werden (Art. 56a GO).

12 Einzelne Aufqaben der ersten Bürqermeisterin

(1) Die erste Burgermeisterin erledigt in eigener Zustandigkeit

die laufenden Angelegenheiten, die für die Stadt keine grundsatzliche Bedeutung
haben und keine erheblichen Verpflichtungen erwarten lassen (Art. 37 Abs. I Satz
1 Nr. 1 GO),

2. die den Gemeinden durch em Bundesgesetz oder auf Grund eines Bundesgesetzes
Ubertragenen hoheitlichen Aufgaben in Angelegenheiten der Verteidigung em-
schlieRlich des Wehrersatzwesens und des Schutzes der Zivilbevolkerung, soweit
nicht für haushalts- oder personalrechtliche Entscheidungen der Stadtrat zustandig
ist (Art. 37 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 GO),

3. die Angelegenheiten, die im Interesse der Sicherheit der Bundesrepublik oder elnes
ihrer Lander geheim zu halten sind (Art. 37 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 GO),

4. die ihr vom Stadtrat nach Art. 37 Abs. 2 Satz 1 GO übertragenen Angelegenheiten,
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5. die Entscheidung über die Ernennung, Beforderung, Abordnung, Versetzung, Zu-
weisung an eine Einrichtung, Ruhestandsversetzung und Entlassung von Beamten
bis zur Besoldungsgruppe A 8 (Art. 43 Abs. 2 Satz I GO),

6. die Entscheidung uber die Einstellung, Hohergruppierung (nicht nur voruberge-
hende Ubertragung einer hoherwertigen Tatigkeit), Abordnung, Versetzung, Zuwei-
sung an einen Dritten, Beschaftigung miftels Personalgestellung und Entlassung
von Arbeitnehmern bis zur Entgeltgruppe 8 des TVöD oder bis zu elnem entspre-
chenden Entgelt (Art. 43 Abs. 2 Satz 1 GO),

7. die vorUbergehende Ubertragung einer höher zu bewertenden Tatigkeit auf einen
Arbeitnehmer im Geltungsbereich des TVöD oder eines entsprechenden Tarifver-
trags,

8. dringliche Anordnungen und unaufschiebbare Geschäfte (Art. 37 Abs. 3 GO),

9. die Aufgaben als Vorsitzende des Verwaltungsrats selbststandiger Kommunalun-
ternehmen des öffentlichen Rechts (Art. 90 Abs. 3 Satz 2 GO),

10.die Vertretung der Stadt in Unternehmen in Privatrechtsform (Art. 93 Abs. 1 GO).

(2) Zu den Aufgaben der ersten Burgermeisterin gehoren insbesondere auch:

1. in Personalangelegenheiten der Bediensteten der Stadt:

a) der Volizug zwingender gesetzlicher oder tarifrechtlicher Vorschriften sowie etwai-
ger Gru ndsatzbesch IUsse des Stadtrats,

b) Entscheidungen im Zusammenhang mit Nebentatigkeiten.

2. in alien Angelegenheiten mit finanziellen Auswirkungen für die Stadt:

a) die Bewirtschaftung von Haushaltsmitteln

im Volizug zwingender Rechtsvorschriften und im Rahmen von Richtlinien des
Stadtrats, in denen die Leistungen nach Voraussetzung und Hohe festgelegt
sind,

im Ubrigen bis zu einem Betrag von 80.000 � im Einzelfall,

b) der Erlass, die Niederschlagung, die Stundung und die Aussetzung derVoliziehung
von Abgaben, insbesondere von Steuern, Beitragen und Gebühren sowie von sons-

tigen Forderungen bis zu foigenden Betragen im Einzelfaii:

Erlass E;lslslsll

Niederschlagung 40.000 �
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Stundung(^ 1 Jahr) 80.000�

Stundung (> 1 Jahr) 40.000 �

Aussetzung der Vollziehung 40.000 �

C) die Entscheidung Uber uberplanma1ige Ausgaben bis zu einem Betrag von
40.000 � und uber au1erpIanmaIige Ausgaben bis zu einem Betrag von 20.000 �
im Einzelfall, soweit sie unabweisbar sind und die Deckung gewahrleistet 1st (Art. 66
Abs. 1 Satz 1 GO),

d) Handlungen oder Unterlassen jeder Art mit Auswirkungen für die Stadt, insbesondere
der Abschluss von Vertragen und sonstiger Rechtsgeschafte sowie die Wahrneh-
mung von Rechten und pflichten der Stadt, bis zu einem Betrag oder - falls dieser
zurn Zeitpunkt der Handlung oder des Unterlassens nicht feststeht - einer Wertgrenze
oder einem geschatzten Auftragswert von 80.000 �,

e) Nachtrage zu Vertragen und Rechtsgeschaften auRerhalb der Bewirtschaftungsbe-
fugnis nach Buchst. a (entweder bereits ohne Nachtrag oder erstmalig aufgrund Sum-

mierung mit Nachtragen), die einzeln oder zusammen die ursprünglich vereinbarte
Auftragssumme urn nicht rnehr als 10 %, insgesarnt jedoch nicht mehr als 40.000 �
erhohen,

f) Abweichens von Abs. 2 Nr. 2 Buchst. e) die Vornahrne von Leistungsanderungen
bzw. -erganzungen bei Liefer- und Leistungsvertragen in Bauangelegenheiten (Hoch -

und Tiefbau) bis zu einern Betrag oder - falls dieser nicht feststeht - einer Wertgrenze
oder einem geschatzten Auftragswert von 40.000 � je Nachtrag; soweit dies zu einer
Kosteneinsparung fUhrt, in unbegrenzter Höhe,

g) die Gewahrung von Zuschüssen, auch in der Form unentgeltlicher Nutzungsuberlas-

sung von Räurnen, an Vereine und Verbände bis zu einem Betrag von 40.000 � je
Einzelfall.

3. in aligemeinen Rechts- und Verwaltungsangelegenheiten:

a) die Behandlung von Rechtsbehelfen einschlieRlich Abhilfeverfahren, die Abgabe von
Prozesserkiarungen einschlieRlich Klageerhebung, Einlegung von Rechtsmifteln und
Abschluss von Vergleichen sowie die Erteilung des Mandats an eine Prozessbevoll-
machtigte oder einen Prozessbevollrnachtigten, wenn die finanzielle Auswirkung auf
die Stadt bzw., falls diese nicht bestimmbar ist, der Streitwert voraussichtlich
80.000 � nicht ubersteigt und die Angelegenheit keine grundsatzliche Bedeutung hat,

b) Angelegenheiten des übertragenen Wirkungskreises, soweit sie nicht dem Stadtrat
oder einem Ausschuss vorbehalten sind ( 2, 8), insbesondere Staatsangehorig-
keits- und Personenstandswesen, Meldewesen, Wahlrecht und Statistik, Gesund-
heits- und Veterinärwesen, Offentliches Versicherungswesen, Lastenausg leich.
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4. in Bauangelegenheiten:

a) die Abgabe der Erklarung der Stadt nach Art. 58 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 bzw. die Mit-
teilung nach Art. 58 Abs. 2 Satz 6 BayBO,

b) die Behandlung der Anzeige nach Art. 57 Abs. 5 Satz 2 BayBO,

c) die Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens nach Art. 65 Abs. 1 Satz 4 BayBO,
§ 36 BauGB und Art. 63 Abs. 3 Satz 2 Halbsatz 1 BayBO fur Gebäude der Gebäu-
deklassen 1 bis 3 sowie für bauliche Anlagen, die keine Gebaude sind, mit elner
Höhe bis zu 10 m

im Geltungsbereich eines Bebauungsplans nach § 30 Abs. I BauGB oder
eines vorhabenbezogenen Bebauungsplans nach § 30 Abs. 2 BauGB, so-

weit für das Vorhaben die Erteilung nur geringfUgiger Ausnahmen und Be-

freiungen nach § 31 BauGB erforderlich ist, oder

- innerhaib eines im Zusammenhang bebauten Ortsteils,

d) die Zustimmung nach § 36a BauGB für Gebäude der Gebaudeklassen 1 bis 3 bei
Abweichungen, die elnem Einzelvorhaben nach § 246e Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 oder 3
dienen und keinen erheblichen Abweichungsumfang aufweisen,

- im Geltungsbereich elnes Bebauungsplans nach § 30 Abs. 1 BauGB oder
eines vorhabenbezogenen Bebauungsplans nach § 30 Abs. 2 BauGB, oder

- innerhaib eines im Zusammenhang bebauten Ortsteils,

e) die Zulassung von isolierten Abweichungen im Sinne des Art. 63 Abs. 3 Satz I
BayBO,

f) die Erteilung von Negativzeugnissen nach § 28 Abs. I Satz 3 BauGB bei Nichtbe-
stehen eines Vorkaufsrechts.

(3) Bei wiederkehrenden Leistungen ist für die Bemessung von Wertgrenzen nach Abs.
2 der Zeitraum ma1gebIich, für den die rechtliche Bindung bestehen soil; 1st dieser
Zeitraum nicht bestimmbar, so ist der fünffache Jahresbetrag anzusetzen.

(4) Soweit die Aufgaben nach Absatz I Nr. 7 und Absatz 2 nicht unter Art. 37 Abs. I
Satz 1 GO fallen, werden sie hiermit der ersten Bürgermeisterin gemaR Art. 37 Abs.
2 GO zur selbststandigen Erledigung übertragen.

13 Vertretunq der Stadt nach auIen

(1) Die Befugnis der ersten Bürgermeisterin zur Vertretung der Stadt nach auRen bei der
Abgabe von rechtserheblichen Erklarungen (Art. 38 Abs. 1 GO) beschränkt sich auf
den Volizug der einschlagigen Beschlüsse des Stadtrats und der beschlieRenden
Ausschüsse, soweit die erste Bürgermeisterin nicht gemaR § 12 zum selbststandigen
Handeln befugt ist.
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(2) Die erste Burgermeisterin kann im Rahmen ihrer Vertretungsbefugnis unter Beach-

tung des Art. 39 Abs. 2 GO anderen Personen Vollmacht zur Vertretung der Stadt
erteilen.

14 Abhalten von BUrqerversammlunqen

(1) 1Die erste BUrgermeisterin beruft mindestens einmal jährlich, auf Verlangen des
Stadtrats auch Ofter, eine Burgerversammlung em (Art. 18 Abs. 1 GO). 2Den Vorsitz
in der Versammiung fUhrt die erste BUrgermeisterin oder eine von ihr bestellte Ver-
tretung.

(2) Auf Antrag von GemeindebUrgern nach Art. 18 Abs. 2 GO beruft die erste Burger-
meisterin darUber hinaus eine weitere Burgerversammlung em, die innerhaib von drei
Monaten nach Eingang des Antrags bei der Stadt stattzufinden hat.

15 Sonsticie Geschäfte

Die Befugnisse der ersten Burgermeisterin, die auF3erhaIb der Gemeindeordnung gesetz-
lich festgelegt sind (z. B. Wahrnehmung der standesamtlichen Geschäfte, Aufnahme von
Nottestamenten usw.), bleiben unberUhrt.

2. STELLVERTRETUNG

16 Weitere BUrqermeister, weitere Stellvertretunq, Aufqaben

(1) Die erste Burgermeisterin wird im Fall der Verhinderung vom zweiten Burgermeister
und, wenn dieser ebenfalls verhindert ist, vom dritten Burgermeister vertreten (Art.
39 Abs. 1 Satz 1 GO).

(2) Der Stellvertreter übt im Verhinderungsfall die gesamten gesetzlichen und geschafts-
ordnungsmaFigen Befugnisse der ersten BUrgermeisterin aus.

(3) 1Ein Fall der Verhinderung liegt vor, wenn die zu vertretende Person aus tatsachlichen
oder rechtlichen Grunden, insbesondere wegen Abwesenheit, Urlaub, Krankheit, vor-
laufiger Dienstenthebung oder personlicher Beteiligung nicht in der Lage ist, ihr Amt
auszuüben. 21st die zu vertretende Person bei Abwesenheit gleichwohl dazu in der
Lage, die Amtsgeschafte auszuUben und bei Bedarf wieder rechtzeitig vor Ort zu sein,
liegt em Fall der Verhinderung nicht vor.

V. ORTSSPRECHER

§ 17 Rechtsstellunq, Aufqaben

(1) 10rt55p1echer sind ehrenamtlich tatige GemeindebUrger mit beratenden Aufgaben.
2Sie haben das Recht, an allen Sitzungen des Stadtrats und seiner AusschUsse mit
beratender Stimme teilzunehmen und Antrage zu stellen.
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(2) Ortssprecher werden zu den Sitzungen eingeladen; § 24 gilt entsprechend.

B. DER GESCHAFTSGANG

I. ALLGEMEINES

18 Verantwortunq für den Geschäftsqanq

(1) 1Stadtrat und erste Burgermeisterin sorgen für den ordnungsgema1en Gang der Ge-
schäfte, insbesondere für den Volizug der gesetzlichen Vorschriften im eigenen und
im übertragenen Wirkungskreis und für die DurchfUhrung der gesetzmaligen Anord-
nungen und Weisungen der Staatsbehorden. 2Sie schaffen die dazu erforderlichen
Einrichtungen (Art. 56 Abs. 2, Art. 59 Abs. 1 GO).

(2) 1Eingaben und Beschwerden der Gemeindeeinwohner an den Stadtrat (Art. 56 Abs. 3
GO) werden durch die Verwaltung vorbehandelt und sodann dem Stadtrat oder dem
zustandigen beschlieRenden Ausschuss vorgelegt. 2Eingaben, die in den Zustandig-
keitsbereich der ersten Bürgermeisterin fallen, erledigt diese in eigener Zustandigkeit;
in bedeutenden Angelegenheiten unterrichtet sie den Stadtrat.

§ 19 Sitzunqen, Beschlussfähiqkeit

(1) 1Der Stadtrat beschlielM in Sitzungen (Art. 47 Abs. 1 GO). 2Eine Beschlussfassung
durch mundliche Befragung auLerhalb der Sitzungen oder im Umlaufverfahren 1st aus-
geschlossen.

(2) Der Stadtrat ist beschlussfahig, wenn sämtliche Mitglieder ordnungsgemai geladen
sind und die Mehrheit der Mitglieder anwesend und stimmberechtigt ist (Art. 47
Abs. 2 GO).

(3) 1Wird der Stadtrat wegen Beschlussunfahigkeit in einer frUheren Sitzung infolge einer
nicht ausreichenden Zahl anwesender Mitglieder zum zweiten Mal zur Verhandlung
über denselben Gegenstand zusammengerufen, so 1st er ohne Rücksicht auf die Zahl
der Erschienenen beschlussfahig. 2Bei derzweiten Einladung muss aufdiese Bestim-
mung hingewiesen werden (Art. 47 Abs. 3 GO).

§ 19a Sitzungsteilnahme durch Ton -Bild-Ubertragung

(1) Stadtratsmitglieder sowie Ortssprecher, die aus einem wichtigen Grund an einer Teil-
nahme im Sitzungssaal gehindert sind kOnnen an Sitzungen des Stadtrats und seiner
Ausschüsse mittels Ton-Bild-Ubertragung teilnehmen (Art. 47a GO). 2Voraussetzung für
die virtuelle Teilnahme an den Sitzungen 1st die Unterzeichnung der Belehrung über die
Teilnahme an Hybridsitzungen.
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(2) Stadtratsmitglieder und Ortssprecher, die mittels Ton -Bild-Ubertragung an der Sitzung
teilnehmen wollen, müssen dies der ersten BUrgermeisterin nach Zugang der Ladung
spatestens drei Tage vor der Sitzung schriftlich oder elektronisch mitteilen.

(3) Wird das Gremium wegen Beschlussunfahigkeit in elner fruheren Sitzung zum zweiten
Mal zur Verhandlung über denselben Gegenstand zusammengerufen, findet die Sitzung
ohne Ausnahme als Prasenzsitzung statt.

(4) Del Verantwortungsbereich der Stadt beschränkt sich auf die Bereitstellung der Platiform
zur audiovisuellen Zuschaltung. 1st entweder mindestens em Stadtratsmitglied zuge-
schaltet oder bestatigt em Test, dass eine Zuschaltmoglichkeit besteht, wird vermutet,
dass der Grund für eine Nichtzuschaltung eines Stadtratsmitglieds nicht im Verantwor-
tungsbereich der Stadt Iiegt (Art. 47a Abs. 4 Satz 5 GO).

(5) Eine Bildunterbrechung durch zugeschaltete Stadtratsmitglieder ist auch bei voruberge-
hendem Verlassen des Platzes untersagt (Art. 47a Abs. 3 Satz 1 GO).

(6) Bei den zugeschalteten Stadtratsmitgliedern erfolgt die Abstimmung mündlich nach na-
mentlichem Aufruf durch die Vorsitzende per auf dem Bildschirm im Sitzungssaal sicht-
barem Handzeichen. Eine Teilnahme an Wahien ist nicht moglich (Art. 47a Abs. 1 Satz
6 GO).

(7) Bei Zuschaltung mittels Ton-Bild-Ubertragung zu einer nichtöffentlichen Sitzung haben
die zugeschalteten Stadtratsmitglieder sowie Ortssprecher dafUr Sorge zu tragen, dass
die Ubertragung in ihrem Verantwortungsbereich nur von ihnen wahrgenommen wird
(Art. 47a Abs. 5 GO).

20 Offentliche Sitzunqen

(1) Die Sitzungen des Stadtrats sind öffentlich, soweit nicht RUcksichten aufdas Wohi der
Aligemeinheit oder auf berechtigte AnsprUche Einzelner entgegenstehen (Art. 52 Abs.
2 GO).

(2) 1Die öffentlichen Sitzungen des Stadtrats sind aligemein zuganglich, soweit der für die
Zuhorerschaft bestimmte Raum ausreicht. 2Für die Medien ist stets eine angemessene
Zahi von Plätzen freizuhalten. 3Ton- und Bildaufnahmen jeder Art bedürfen der Zu-
stimmung derVorsitzenden und des Stadtrats; sie sind aufVerlangen eines einzelnen
Mitglieds hinsichtlich seiner Person zu unterlassen. 4Ton- und Bildaufnahmen von Be-

diensteten der Stadt und sonstigen Sitzungsteilnehmenden sind nur mit deren Einwil-
ligung zulassig.

(3) Zuhörer, weiche die Ordnung der Sitzung stOren, kOnnen durch die Vorsitzende aus
dem Sitzungssaal gewiesen werden (Art. 53 Abs. 1 GO).
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§ 21 Nichtöffentliche Sitzunqen

(1) 11n nichtOffentlicher Sitzung werden in der Regel behandelt:

1. Personalangelegenheiten in Einzelfällen,

2. Rechtsgeschafte in Gru ndstUcksangelegenheiten,

3. Angelegenheiten, die dem Sozial- oder Steuergeheimnis unterliegen.

2Aulerdem werden in nichtöffentlicher Sitzung behandelt:

Angelegenheiten des ubertragenen Wirkungskreises, deren nichtOffentliche Be-

handlung im Einzelfall von der Aufsichtsbehorde verfugt ist,

2. sonstige Angelegenheiten, deren Geheimhaltung durch Gesetz vorgeschrieben
oder nach der Natur der Sache erforderlich ist.

(2) 1Zu nichtoffentlichen Sitzungen kOnnen im Einzelfall durch Beschluss Personen, die
dem Stadtrat nicht angehoren, hinzugezogen werden, wenn deren Anwesenheit für
die Behandlung des jeweiligen Beratungsgegenstandes erforderlich ist. 2Diese Perso-
nen sollen zur Verschwiegenheit nach § 1 Abs. 1 Nr. I Verpflichtungsgesetz verpflich-
tet werden.

(3) Die in nichtöffentlicher Sitzung gefassten Beschlüsse gibt die erste Bürgermeisterin
der Offentlichkeit bekannt, sobald die Gründe für die Geheimhaltung weggefallen sind
(Art. 52 Abs. 3 GO).

(4) Em Mitglied, das gema1 Art. 49 Abs. I GO von der Beratung und Abstimmung ausge-
schiossen ist, hat den Sitzungssaal für die Dauer des betreffenden Tagesordnungs-
punktes zu verlassen.

II. VORBEREITUNG DER SITZUNGEN

§ 22 Einberufunq

(1) 1Die erste Bürgermeisterin beruft die Stadtratssitzungen em, wenn die Geschaftslage
es erfordert oder wenn em Viertel der Stadtratsmitglieder es schriftlich oder elektro-
nisch unter Bezeichnung des Beratungsgegenstandes beantragt (Art. 46 Abs. 2 Sätze
1 und 2 GO). 2Nach Beginn der Wahizeit und im Fall des Art. 46 Abs. 2 Satz 2 GO
beruft sie die Stadtratssitzung so rechtzeitig em, dass die Sitzung spätestens vier Wo-
chen nach Beginn der Wahizeit (Art. 46 Abs. 2 Satz 1 GO) oder spatestens am 14.
Tag nach Eingang des Verlangens stattfinden kann (Art. 46 Abs. 2 Satz 3 GO).

(2) 1Die Sitzungen finden im Sitzungssaal des Rathauses statt; sie beginnen in der Regel
urn 18.00 Uhr. 2Regelmafiger Sitzungstag für Stadtratssitzungen ist der Donnerstag.
31n der Einladung ( 24) kann im Einzelfall etwas anderes bestimmt werden.
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23 Taqesordnunq

(1) 1Die erste Burgermeisterin setzt die Tagesordnung fest. 2Rechtzeitig eingegangene An-

trage von Stadtratsmitgliedern setzt die erste BUrgermeisterin moglichst auf die Tages-
ordnung der nachsten Sitzung. 31st das nicht moglich, sind die Antrage in jedem Fail
innerhaib von 3 Monaten auf die Tagesordnung einer Stadtratssitzung zu setzen. 4Eine
materielle Vorprufung findet nicht statt.

(2) 11n der Tagesordnung sind die Beratungsgegenstande einzeln und inhaitlich konkreti-
siert zu benennen, damit es den Stadtratsmitgliedern ermoglicht wird, sich auf die Be-

handiung der jeweiligen Gegenstande vorzubereiten. 2Soweit die Konkretisierungen
schutzwurdige Daten enthalten, soilten diese den Stadtratsmitgliedern regelmaig ge-
sondert zur Verfugung gestellt werden. 3Das gilt sowohi für Offentliche als auch für nicht-
öffentliche Stadtratssitzungen.

(3) 1Die Tagesordnung für Offentliche Sitzungen istjeweils unter Angabe von Ort und Zeit
der Sitzung spatestens am 3. Tag vor der Sitzung ortsUblich bekannt zu machen (Art.
52 Abs. 1 GO). 2Die Tagesordnung nichtöffentlicher Sitzungen wird nicht bekannt ge-
macht.

(4) Den örtlichen Medien soil die Tagesordnung jeder Offentlichen Sitzung rechtzeitig, spa-

testens am 3. Tag vor der Sitzung, mitgeteilt werden.

24 Form und Frist für die Einladunq

(1) 1Die Stadtratsmitgliederwerden (mit ihrem Einverständnis) elektronischzu den Sitzun-
gen eingeladen, indem der Sitzungstermin und der Sitzungsort durch eine E-Mail und
die Tagesordnung durch einen mit dieser E-Mail versandten Link auf em in einem
technisch individuell gegen Zugriffe Dritter geschützten Bereich (Ratsinformationssys -

tern) eingestelltes und abrufbares Dokument mitgeteilt werden. 2Die Tagesordnung
kann bis spatestens zum Ablauf des 3. Tages vor der Sitzung erganzt werden. 31st
eine elektronische Sitzungsladung ausnahmsweise seitens der Stadt technisch oder
rechtlich unmoglich, werden die Stadtratsmitglieder schriftlich unter Beifugung der Ta-
gesordnung sowie weiterer Unterlagen, insbesondere Beschiussvorlagen, soweit
diese sachdienlich sind und Gesichtspunkte der Vertrauiichkeit sowie des Datenschut-
zes nicht entgegenstehen, geladen.

(2) Die Tagesordnung geht zu, wenn die E-Mail nach Absatz 1 Satz 1 im eiektronischen
Briefkasten des Ernpfangers oder bei seinern Provider abrufbar eingegangen und üb-
licherweise mit der Kenntnisnahrne zu rechnen ist.

(3) 1Der Tagesordnung sollen weitere Unterlagen, insbesondere Beschlussvoriagen, bei-
gefugt werden, wenn und soweit das sachdienlich ist und Gesichtspunkte der Vertrau-
lichkeit sowie des Datenschutzes nicht entgegenstehen. 2Die weiteren Unterlagen
werden grundsatzlich nur elektronisch im Ratsinformationssystem im Sinne von Ab-
satz I Satz 1 zur Verfügung gesteilt.
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(4) 1Die Ladungsfrist betragt 6 Tage; sie kann in dringenden Fallen auf 3 Tage verkUrzt
werden. 2Der Sitzungstag und der Tag des Zugangs der Ladung werden bei der Be-

rechnung der Frist nicht mitgerechnet.

(5) im Ubrigen werden die Sprecher der im Stadtrat vertretenen Parteien und Wahiergrup-

pen bzw. der gebildeten Fraktionen bis spatestens zum Ablauf des 3. Tages vor der
Sitzung auf geeignete Art und Weise informiert.

25 Anträqe

(1) 1Antrage, die in einer Sitzung behandeit werden solien, sind schriftlich oder eiektro-
nisch zu steHen und ausreichend zu begrunden. 2Bei elektronischer Ubermittlung sind
Geheimhaltungsinteressen und der Datenschutz zu beachten; schutzwUrdige Daten
sind in verschlüsselter Form zu Ubermittein. 3Antrage solien spatestens am 10. Tag
vor der Sitzung bei der ersten BUrgermeisterin eingereicht werden. 4Soweit em Antrag
mitAusgaben verbunden ist, die im Haushaitspian nichtvorgesehen sind, soil ereinen
Deckungsvorschlag enthaiten.

(2) Verspatet eingehende oder erst unmitteibar vor oder während der Sitzung gesteiite
Antrage kOnnen nachtragiich in die Tagesordnung aufgenommen werden, wenn

1. die Angeiegenheit dringiich ist und der Stadtrat der Behandiung mehrheitlich zu-
stimmt oder

2. sämtiiche Mitgiieder des Stadtrats anwesend sind und kein Mitglied der Behandiung
widerspricht.

(3) Antrage zur Geschaftsordnung, z. B. Nichtbefassungsantrage, ZurUckziehung eines
Antrags u. A., Antrage auf Festsetzung eines Ordnungsgelds nach Art. 53 Abs. 3 GO
oder einfache Sachantrage, z. B. Anderungsantrage, können auch während der Sit-
zung und ohne Beachtung der Form gesteiit werden.

III. SITZUNGSVERLAUF

26 Eröffnunq der Sitzunq

(1) 1Die Vorsitzende eröffnet die Sitzung. 2Sie stelit die ordnungsgemaIe Ladung der
Stadtratsmitgiieder sowie die Beschlussfahigkeit des Stadtrats fest und erkundigt
sich nach Einwänden gegen die Tagesordnung. 3Ferner lässt sie über die Geneh-
migung der Niederschrift über die vorangegangene öffentiiche Sitzung, faiis sie mit
der Einiadung verschickt wurde, abstimmen.

(2) 1Die Niederschrift uber die vorangegangene nichtoffentiiche Sitzung wird bei den
Stadtratsmitgiiedern in Umiauf gesetzt. 2Die Vorsitzende iasst über die Genehmi-
gung der Niederschrift abstimmen.
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27 Eintritt in die Taqesordnunq

(1) 1 einzelnen Tagesordnungspunkte werden in der in der Tagesordnung festgelegten
Reihenfolge behandelt. 2Die Reihenfolge kann durch Beschluss geandert werden.

(2) 1Soll em Tagesordnungspunktin nichtoffentlicherSitzung behandeitwerden ( 21), so
wird darüber vorweg unterAusschluss der Offentlichkeit beraten und entschieden (Art.
52 Abs. 2 Satz 2 GO). 2Wird von vornherein zu einer nichtOffentlichen Sitzung einge-

laden, gilt die Behandlung in nichtöffentlicher Sitzung als gebilligt, wenn und soweit
nicht der Stadtrat anders entscheidet.

(3) 1Die Vorsitzende oder eine von ihr mit der Berichterstattung beauftragte Person tragt
den Sachverhalt der einzelnen Tagesordnungspunkte vor und erläutert ihn. 2Anstelle
des mUndlichen Vortrags kann auf schriftliche Vorlagen verwiesen werden.

(4) Zu Tagesordnungspunkten, die in einem Ausschuss behandelt worden sind, ist der
Beschluss des Ausschusses bekannt zu geben.

(5) 1Soweit erforderlich, können aufAnordnung derVorsitzenden oder auf Beschluss des
Stadtrats Sachverständ ige zugezogen und g utachtlich gehort werden. 2Entsprechen -

des gilt für sonstige sachkundige Personen.

§ 28 Beratung der Sitzunqsqeqenstände

(1) Nach der Berichterstattung, gegebenenfalls nach dem Vortrag der Sachverstandi-
gen, eröffnet die Vorsitzende die Beratung.

(2) 1Mitglieder des Stadtrats, die nach den Umständen annehmen müssen, von der Be-

ratung und Abstimmung zu einem bestimmten Punkt der Tagesordnung wegen per-
sonlicher Beteiligung (Art. 49 Abs. 1 GO) ausgeschlossen zu sein, haben dies vor
Beginn der Beratung der Vorsitzenden unaufgefordert mitzuteilen. 2Entsprechendes
gilt, wenn Anhaltspunkte dieser Art wahrend der Beratung erkennbar werden. 3Das
wegen persönlicher Beteiligung ausgeschlossene Mitglied hat während der Beratung
und Abstimmung semen Platz am Beratungstisch zu verlassen; es kann bel Offentli-
cher Sitzung im Zuhorerraum Platz nehmen, bei nichtoffentlicher Sitzung verlässt es
den Raum.

(3) 1Sitzungsteilnehmende dUrfen das Wort nur ergreifen, wenn es ihnen von der Vorsit-
zenden erteilt wird. 2Die Vorsitzende erteilt das Wort in der Reihenfolge der Wortmel-
dungen. 3Bei gleichzeitiger Wortmeldung entscheidet die Vorsitzende Uber die Rei-
henfolge. 4Bei Wortmeldungen ,,zur Geschaftsordnung" ist das Wort auIer der Reihe
sofort zu erteilen. 5Zuhörern kann das Wort nicht erteilt werden.

(4) Redner sprechen von ihrem Platz aus; sie richten ihre Rede an den Stadtrat. 2Die
Redebeitrage mUssen sich auf den jeweiligen Tagesordnungspunkt beziehen.
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(5) 1Wahrend der Beratung über einen Antrag sind nur zulassig:

1. Antrage zur Geschaftsord flung,

2. Zusatz- oder Anderungsantrage oder Antrage auf Zuruckziehung des zu beratenden
Antrags.

2UberAntrage zur Geschaftsordnung 1st sofort abzustimmen; eine Beratung zur Sache
selbst findet insoweit nicht staff.

(6) Wenn keine Wortmeldungen mehr vorliegen, wird die Beratung von der Vorsitzenden
geschlossen.

(7) 1Bei Verstol gegen die vorstehenden Regein zu Redebeitragen ruft die Vorsitzende
zur Ordnung und macht die betreffende Person auf den Verstol aufmerksam. 2Bei
weiteren VerstöRen kann die Vorsitzende ihr das Wort entziehen.

(8) Gegen Mitglieder des Stadtrats, die die Ordnung erheblich storen, kann die Vorsit-
zende mit Zustimmung des Stadtrats em Ordnungsgeld bis zu 250 �, im Wiederho-
IungsfaII bis zu 500 �, festsetzen. Em Wiederholungsfall im Sinne von Satz 1 Iiegt vor,
wenn gegenuber dem Mitglied innerhaib derselben Sitzung bereits em Ordnungsgeld
festgesetzt wurde (Art. 53 Abs. 3 GO).

(9) 1Mitglieder des Stadtrats, die die Ordnung fortgesetzt erheblich stOren, sodass der
Sitzungsfortgang unmoglich gemacht oderjedenfalls wesentlich erschwert wird, kann
die Vorsitzende mit Zustimmung des Stadtrats von der Sitzung ausschlieRen. 20ber
den Ausschluss von weiteren Sitzungen entscheidet der Stadtrat (Art. 53 Abs. 2 GO).

(10) 1Die Vorsitzende kann die Sitzung unterbrechen oder aufheben, falls Ruhe und Ord -

nung im Sitzungssaal auf andere Weise nicht wiederhergestellt werden konnen. 2Eine
unterbrochene Sitzung ist spätestens am nächsten Tag fortzufUhren; einer neuerli-
chen Elniadung hierzu bedarf es nicht. 3Die Beratung 1st an dem Punkt fortzusetzen,
an dem die Sitzung unterbrochen wurde. 4Die Vorsitzende gibt Zeit und Ort der Fort-
setzung bekannt.

29 Abstimmung

(1) 1Nach Durchfuhrung der Beratung oder nach Annahme eines Antrags auf ,,Schluss
der Beratung" sch1ie13t die Vorsitzende die Beratung und lasst über den Beratungsge-
genstand abstimmen. 2Sie vergewissert sich zuvor, ob die Beschlussfahigkeit ( 20
Abs. 2 und 3) gegeben ist.

(2) Stehen mehrere Antrage zur Abstimmung, so wird über sie in der nachstehenden Rei-
henfolge abgestimmt:

1. Antrage zur Geschaftsordnung,

2. Antrage, die mit dem Beschluss elnes Ausschusses ubereinstimmen; Uber sie 1st
vor alien anderen Antragen zum gleichen Beratungsgegenstand abzustimmen,
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3. weitergehende Antrage; das sind die Antrage, die voraussichtlich einen gro1eren
Aufwand erfordern oder einschneidendere Malnahmen zum Gegenstand haben,

4. frUher gestelite Antrage vor spater gesteliten, sofern der spatere Antrag nicht unter
die Nm. 1 bis 3 fällt.

(3) 1Grundsatzlich wird Uber jeden Antrag insgesamt abgestimmt. 2Uber einzelne Teile
eines Antrags wird getrennt abgestimmt, wenn dies beschlossen wird oder die Vorsit-
zende eine Teilung vornimmt.

(4) 1Vor der Abstimmung soil der Antrag verlesen werden. 2Die Vorsitzende formuliert die
zur Abstimmung anstehende Frage so, dass sie mit ,,ja" oder ,,nein" beantwortet wer-
den kann. 3Grundsätzlich wird in der Reihenfolge ,,ja" - ,,nein" abgestimmt.

(5) 1Beschlüsse werden in offener Abstimmung durch Handaufheben oder auf Beschluss
des Stadtrats durch namentliche Abstimmung mit einfacher Mehrheit der Abstimmen-

den gefasst, soweit nicht im Gesetz eine besondere Mehrheit vorgeschrieben ist. 2Bei
Stimmengleichheit ist der Antrag abgelehnt (Art. 51 Abs. I GO); wird dadurch em aus-
nahmsweise negativ formulierter Antrag abgelehnt, bedeutet dies nicht die Beschluss-
fassung uber das Gegenteil. 3Kein Mitglied des Stadtrats darf sich der Stimme enthal-
ten (Art. 48 Abs. 1 Satz 2 GO).

(6) 1Die Stimmen sind, soweit erforderlich, durch die Vorsitzende zu zählen. 2Das Abstim-
mungsergebnis ist unmittelbar nach der Abstimmung bekannt zu geben; dabei ist fest-
zustellen, ob der Antrag angenommen oder abgelehnt ist.

(7) 1Ubereinen bereits zurAbstimmung gebrachten Antrag kann in derselben Sitzung die
Beratung und Abstimmung nicht nochmals aufgenommen werden, wenn nicht alle Mit-
glieder, die an der Abstimmung teilgenommen haben, mit der Wiederholung einver-
standen sind. 21n einer spateren Sitzung kann, soweit gesetzlich nichts anderes vor-
gesehen, em bereits zur Abstimmung gebrachter Beratungsgegenstand insbesondere
dann erneut behandelt werden, wenn neue Tatsachen oder neue gewichtige Gesichts-
punkte vorliegen und der Beratungsgegenstand ordnungsgemaR auf die Tagesord-
nung gesetzt wurde.

30 Wahlen

(1) Für Entscheidungen des Stadtrats, die in der Gemeindeordnung oder in anderen
Rechtsvorschriften als Wahien bezeichnet werden, gilt Art. 51 Abs. 3 GO, soweit in
anderen Rechtsvorschriften n ichts Abweichendes bestimmt ist.

(2) 1Wahlen werden in geheimer Abstimmung mit Stimmzetteln vorgenommen. 2Ungültig
sind insbesondere Neinstimmen, leere Stimmzettel und soiche Stimmzettel, die den
Namen des oder der Gewählten nicht eindeutig ersehen lassen oder aufgrund von
Kennzeichen oder ähnlichem das Wahigeheimnis verletzen können.

(3) Gewählt ist, wer mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen erhält. 21st
mindestens die Hälfte der abgegebenen Stimmen ungültig, ist die Wahl zu wiederho-
len. 315t die Mehrheit der abgegebenen Stimmen gultig und erhält niemand mehr als
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die Hälfte der abgegebenen gultigen Stimmen, findet eine Stichwahl unter den beiden
sich bewerbenden Personen mit den hochsten Stimmenzahlen stall. 4Haben im ersten
Wahigang mehr als zwei Personen die gleiche hOchste Stimmenzahl, wird die Wahi
wiederholt. 5Haben mehrere Personen die gleiche zweithöchste Stimmenzahl, ent-
scheidet das Los daruber, wer von ihnen in die Stichwahl kommt. 6Bei Stimmengleich-
heit in der Stichwahl entscheidet gleichfalls das Los.

31 Anfraqen

1Die Stadtratsmitglieder können in jeder Sitzung nach Erledigung der Tagesordnung an
die Vorsitzende Anfragen über soiche Gegenstande richten, die in die Zustandigkeit des
Stadtrats fallen und nicht auf der Tagesordnung stehen. 2Nach Moglichkeit sollen die Vor-
sitzende oder anwesende Bed ienstete der Stadt soiche Anfragen sofort beantworten. 3lst
das nicht moglich, so werden sie in der nächsten Sitzung oder schriftlich beantwortet.
4Eine Aussprache uber Anfragen findet in der Sitzung grundsatzlich nicht stall.

§ 32 Beendiqung der Sitzunq

Nach Behandlung der Tagesordnung und etwaiger Anfragen schlie1t die Vorsitzende die
Sitzung.

IV. SITZUNGSNIEDERSCHRIFT

§ 33 Form und Inhalt

(1) 1Uber die Sitzungen des Stadtrats werden Niederschriften gefertigt, deren Inhalt sich
nach Art. 54 Abs. 1 GO richtet. 2Die Niederschriften werden getrennt nach öffentlichen
und nichtöffentlichen Tagesordnungspunkten gefuhrt. 3Niederschriften sind jahr-
gangsweise zu binden.

(2) 1Als Hilfsmittel für das Anfertigen der Niederschrift konnen Tonaufnahmen gefertigt
werden. 2Der Tontrager ist unverzUglich nach Genehmigung der Niederschrift zu lö-
schen und darfAuFenstehenden nicht zuganglich gemacht werden.

(3) 11st em Mitglied des Stadtrats bei einer Beschlussfassung abwesend, so ist dies in der
Niederschrift besonders zu vermerken. 2Jedes Mitglied kann verlangen, dass in der
Niederschrift festgehalten wird, wie es abgestimmt hat (Art. 54 Abs. 1 Satz 3 GO).

(4) Die Niederschrift ist von der Vorsitzenden und vom Schriftführer zu unterzeichnen und
vom Stadtrat zu genehmigen (Art. 54 Abs. 2 GO).

(5) Neben der Niederschrift werden Anwesenheitslisten gefuhrt.
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34 Einsichtnahme und Abschrifterteilunq

(1) In die Niederschriften Uber offentliche Sitzungen können Gemeindeburger Einsicht
nehmen und sich gegen Kostenerstattung Kopien für den Eigengebrauch erteilen las-
sen; dasselbe gilt für auswärts wohnende Personen hinsichtlich ihres Grundbesitzes
oder ihrer gewerblichen Niederlassungen im Stadtgebiet (Art. 54 Abs. 3 Sätze 2 bis 4
GO).

(2) 1Stadtratsmitglieder konnen jederzeit die Niederschriften Uber öffentliche und nichtöf-
fentliche Sitzungen einsehen und sich Kopien der Niederschriften der öffentlichen Sit-
zungen für den Eigengebrauch erteilen lassen (Art. 54 Abs. 3 Satz 1 GO). 2Abschriften
von BeschlUssen, die in nichtöffentlicher Sitzung gefasst wurden, konnen sie verlan-
gen, wenn die Grunde für die Geheimhaltung weggefallen sind (Art. 52 Abs. 3 i.V.m.
Art. 54 Abs. 3 Satz 1 GO).

(3) 1Niederschriften über öffentliche Sitzungen konnen den Stadtratsmitgliedern im
Ratsinformationssystem zu r VerfOgung gestelit werden. 2GIeiches gilt für Beschlüsse,
die in nichtoffentlicher Sitzung gefasst wurden, wenn die GrUnde für die Geheimhal-
tung weggefallen sind.

(4) Die Absätze 1 und 2 gelten auch für Niederschriften früherer Wahlzeiten.

(5) In Rechnungsprüfungsangelegenheiten können die Stadtratsmitglieder jederzeit die
Berichte über die Prüfungen einsehen (Art. 102 Abs. 4 GO); Abschriften werden nicht
erteilt.

V. GESCHAFTSGANG DER AUSSCHUSSE

35 Anwendbare Bestimmunqen

(1) 1Für den Geschaftsgang derAusschüsse gelten die § 18 bis 34 sinngemaR. 2Stadt-
ratsmitglieder, die einem Ausschuss nicht angehoren, erhalten die Ladungen zu den
Sitzungen nebst Tagesordnung nachrichtlich.

(2) 1Mitglieder des Stadtrats können in der Sitzung elnes Ausschusses, dem sie nicht an-

gehoren, nur als Zuhörende anwesend sein. 2Berat em Ausschuss über den Antrag
eines Stadtratsmitglieds, das diesem Ausschuss nicht angehOrt, so gibt derAusschuss
ihm Gelegenheit, semen Antrag mündlich zu begründen. 3Satz 1 und 2 gelten für of-
fentliche und nichtOffentliche Sitzungen.
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VI. BEKANNTMACHUNG VON SATZUNGEN UND VERORDNUNGEN

36 Art der Bekanntmachunq

(1) 1Satzungen und Verordnungen werden im ausschlieflich digital veroffentlichten Amts-

blatt der Stadt über die Homepage der Stadt Roding amtlich bekannt gemacht. 2Soweit
eine zusätzliche analoge Form der Bekanntmachung gesetzlich zwingend erforderlich
ist, erfolgen Bekanntmachungen im ausschIie(lich digital verOffentlichten Amtsblaft
nach Satz 1 und zusatzlich durch Niederlegung zur Einsichtnahme in der Verwaltung
der Stadt und Bekanntgabe an den Gemeindetafein. 3Die Gemeindetafel in Form eines
digitalen Bildschirms befindet sich beim Rathaus Roding, SchuIstral3e 15, 93426
Roding vor dem Tourismusbüro. 4Der Anschlag an den Gemeindetafein erfolgt erst,
wenn der bekannt zu machende Text in der Verwaltung niedergelegt ist und wird frU-
hestens nach 14 Tagen wieder abgenommen. 5Es wird schriftiich oder elektronisch
festgehaiten, wann der Anschlag angebracht und wann er wieder abgenommen
wurde; dieser Vermerk wird zu den Akten genommen.

(2) Wird elne Satzung oder Verordnung ausnahmsweise aus wichtigem Grund auf eine
andere in Art. 26 Abs. 2 GO bezeichnete Art amtlich bekannt gemacht, so wird hierauf
durch Anschiag an alien Gemeindetafein hingewiesen.

(3) 1Die Stadt unterhäit zu informationszwecken foigende weitere Gemeindetafein:

1. Fronau 2. Kaising 3. Mitterdorf
4. Mifterkreith 5. Neubau am See 6. Obertrubenbach
7. Regenpeilstein 8. Roding 9. Seigen

10. Strahifeid 11. Trasching 12. Unterlintach
13. Wetterfeld 14. Wiesing 15. Ziering
16. Zimmering

C. SCHLUSSBESTIMMUNGEN

37 Anderung der Geschäftsordnunq

Vorstehende Geschaftsordnung kann durch Beschluss des Stadtrats geandert werden.

§ 38 Verteilung der Geschäftsordnunq

1Jedem Mitglied des Stadtrats ist em Exemplar der Geschaftsordnung auszuhandigen. 21m
Ubrigen liegt die Geschaftsordnung zur aligemeinen Einsicht in der Verwaltung der Stadt
Roding auf.
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39 Inkrafttreten

1Diese Geschaftsordnung tritt mit Wirkung vom 01. Mal 2026 in Kraft. 2GIeichzeitig trill die
Geschaftsordnung vom 14. Mai 2020 au1er Kraft.

Rothn08.Mai 2026
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